




SV 22-V-61-0015 
 

 

 

<    

B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend) 
 

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier 

keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der 

Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II) 
 

 

Mit Beschluss Nr. 0123 vom 07.12.2021 (Anlage 6) des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 

Bau sowie Beschluss Nr. 0459 vom 30.09.2021 der Stadtverordnetenversammlung (Anlage 8) zur Vor-

lage-Nr. 21-F-63-0012 vom 29.09.2021 wurden die Grundlagen zur Aktivierung von Innenentwicklungspo-

tentialen – Nachhaltige Qualifizierung und Weiterentwicklung von Bestandsquartieren - für mehrere Expe-

rimentierräume gelegt. Der Magistrat wurde gebeten, „mit Blick auf Experimentierraum I (Quartier „Südlich 

der Ernst-von-Harnack-Straße“ in Klarenthal) darzulegen, wie eine Harmonisierung der bestehenden Be-

schlusslage möglich ist und welche Konsequenzen sich daraus für die bisherigen Planungen der Stadtent-

wicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH (SEG) ergeben (beispielsweise Planungskosten, … )“ (Anlage 6). 

Aus der Umsetzung der im Steckbrief formulierten Zielsetzungen ergibt sich ein wegweisendes Projekt, 

das die wohnungspolitischen Ziele einer bezahlbaren Stadt durch 50% preisgedämpften Mietwohnungs-

bau von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWW und das klimapolitische Ziel einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung durch 50% der Fläche im Rahmen von Konzeptverfahren entwickelt und umsetzt. 

 

 

C  Beschlussvorschlag 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

1. Punkt 1.3 des Beschlusses Nr. 0691 vom 20.12.2012 der Stadtverordnetenversammlung (StvV) 

(Anlage 1) zur Refinanzierung des Neubaus der Carl-von-Ossietzky-Schule aus den Verkaufserlö-

sen eines Teils der Liegenschaft der Carl-von-Ossietzky-Schule durch die SEG wird aufgehoben. 

2. Der Beschluss Nr. 0369 vom 01.10.2015 der StvV (Anlage 2) über die Machbarkeitsstudie mit der 

Lösung C3 wird aufgehoben. 

3. Die Punkte 1.3 und 7. des Beschlusses Nr. 0391 vom 14.09.2017 der StvV (Anlage 3) zur Finan-

zierung und Beauftragung SEG werden aufgehoben. 

4. Der Beschluss Nr. 0179 des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr vom 03.09.2019 wird auf-

gehoben. (Anlage 4) 

5. Der Beschluss Nr. 0208 der StvV vom 23.05.2019 (Anlage 5) über die Aufstellung des Bebauungs-

plans „Südlich der Ernst-von-Harnack-Straße“ auf Grundlage der Machbarkeitsstudie Lösung C3 
wird aufgehoben.  

6. Das Quartier „Südlich der Ernst-von-Harnack-Straße“ in Klarenthal (Liegenschaft Gemarkung 

Wiesbaden, Flur 169, Flurstück 281) wird Experimentierraum I – Autobefreites Quartier für neue 

Wohnformen – gem. Beschluss Nr. 0123 vom 07.12.2021 (Anlage 6) des Ausschusses für Stadt-

entwicklung, Planung und Bau sowie Beschluss Nr. 0459 vom 30.09.2021 der Stadtverordneten-

versammlung (Anlage 8) zur Vorlage-Nr. 21-F-63-0012 vom 29.09.2021. Die Liegenschaft geht auf 

das Liegenschaftsamt über und wird gemeinsam von den Projektpartnern GWW Wiesbadener 

Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWW) als Eigentümerin und vom Stadtplanungsamt (Konzept-

verfahren) entwickelt (Anlage 7, Anlage 7.1 und Anlage 7.2). 

7. 50 % der Liegenschaft (Gemarkung Wiesbaden, Flur 169, Flurstück 281) werden von der GWW 

gekauft. Zur Kaufpreisermittlung wird zu Lasten der GWW beim Gutachterausschuss der Landes-

hauptstadt Wiesbaden (LHW) ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Wertermittlungs-

stichtag ist der Tag der Beschlussfassung dieser Vorlage. Den Verkaufserlös erhält das Schulamt. 

Die Erträge aus der Konzeptvergabe fließen dem Grundstücksfonds zu. 
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